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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Neuhardenberg, Flur 7, FlSt. 9 
und 10 

 

 

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 
Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 
 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 
 



 5 

Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme   
 Grunderwerb erforderlich   

Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres  
 

 Nutzungsbeschränkung  
 Flächengröße der Maßnahme  

  Lageplan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

  Detailplan 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Worin, Flur 1, FlSt. 124, 125, 
149, 150, 154 und 155 

  
  

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 
Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 
 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 
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Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
 Lageplan 
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 Detailplan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Naturraum Fläming 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Malterhausen, Flur 6, FlSt. 86 
und 87 

 
  
 

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 
Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 
 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 
 
Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 
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BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
 Lageplan 
 

 Detailplan  
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3. Naturraum Mittlere Mark 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Neuendorf, Flur 3, FlSt. 175/1 
175/2 und 91/3   

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 

Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 

Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 

Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
  



 15 

 Lageplan 

 Detailplan 
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4. Naturraum Niederlausitz 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Schöna, Flur 1, FlSt. 62 

 

 

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 
Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 
 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 
 
Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 
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BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
 Lageplan 
 
 
 

 Detailplan 
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5. Naturraum Odertal 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Neuhardenberg, Flur 7, FlSt. 9 
und 10 

 
  
 

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 
Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 
 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 
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Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
 Lageplan 
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 Detailplan 
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6. Naturraum 
 

Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Bremsdorf, Flur 1, FlSt. 23  

 
  
 

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 
Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 
 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 
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Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
 Lageplan 
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Bezeichnung der Baumaßnahme:  
 

MASSNAHMEN-
BLATT 

Maßnahmen-Nr. E 
Maßnahmenplan  
Lage der Maßnahme: 
Gemarkung Rathenow, Flur 18, FlSt. 280 und 
282  

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Bruthabitaten für Totholz- und 
Baumhöhlenbewohner 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG  
Beschreibung 
Konfliktumfang Biotope:  

MASSNAHME 

Begründung/Zielsetzung: 
Schaffung von Bruthabitaten für Spechte und andere Baumhöhlenbewohner sowie xylobionte Insekten-
arten durch Außer-Nutzung-Stellung von hiebsreifen Altbäumen und Anbringung von Quartierkästen und 
Nisthilfen als Ersatz für gefällte Habitat- und Höhlenbaume. 

Maßnahmenbeschreibung: 
Als Ersatz für die zu fällenden Habitatbäume werden kurz- und langfristige Maßnahmen vorgesehen. Die 
Anzahl der zu sichernden Biotopbaume (langfristige Maßnahme) entspricht der Anzahl der zu fällenden 
Habitatbäume. Primär werden dazu Bäume aus der Nutzung genommen, die bereits Höhlen oder Abster-
beerscheinungen aufweisen. Sekundär erfolgt eine gezielte Höhlenbaumentwicklung aus Altbäumen 
durch Freistellung oder Ringeln. Alters- und zerfallsbedingt zusammenbrechende Biotopbäume 
verbleiben als liegendes Totholz im Bestand. 
 

Kurzfristig wird der Verlust der Habitate für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und xylobionte Insekten-
arten durch Anbringung von Fledermaus- und Höhlenbrüterkästen sowie geeignete Insektennisthilfen 
kompensiert. Die Anbringung erfolgt vorzugsweise in lichteren Waldbereichen, an Waldwegen, Schnei-
sen, Waldinnen- und -außenrändern. Gehängt werden die Kästen/Nisthilfen in Clustern (4-8 Stück im 
Umkreis von 25 m) jeweils mit unterschiedlicher Exposition und Beschattung in 3-6 m Höhe, bevorzugt in 
Exposition Süd bis Ost ohne direkter Sonneneinstrahlung. Die Abstände zwischen den Clustern sollen 
möglichst nicht mehr als 250 m betragen. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/Kontrollen: 
Wartung und Reinigung im 2jährigen Turnus sowie ggf. Ersatz der Kästen über einen Zeitraum von 10 
Jahren, bis die Habitatbäume ihre Lebensraumfunktion entwickelt haben. 

Zeitpunkt der Durchführung 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  während der Bauzeit  nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

BEEINTRÄCH-
TIGUNG 

 vermieden   vermindert 
 ausgeglichen   ausgeglichen i.V.m.   nicht ausgleichbar 
 ersetzbar  ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.   nicht ersetzbar 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN 
 Flächen der öffentlichen Hand  Jetziger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  

Künftiger Eigentümer: Hr. Prof. Dr. Endres  
 Flächen Dritter  
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  

 Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger:  
Hr. Prof. Dr. Endres   Nutzungsbeschränkung  

 Flächengröße der Maßnahme  
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